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Ratgeber

Weihnachten duftet – und manchmal 
kratzt es. Kaum ist der Advent da, 
strömen Aromen von Zimt, Karda-
mom, Sellerie und Anis durch Küchen, 
Stuben und Weihnachtsmärkte. 
Für viele gehören die Düfte zum Fest 
wie Kerzen und Lichter. Für manche 
bedeutet es allerdings: Vorsicht, All­
ergiealarm!

Zimt und Sellerie sind Nahrungs-
mittelallergene
Zimt ist der heimliche Star: man fin­
det ihn in Tee, Guetzli, Lebkuchen, 
Kerzen oder Duftlampen. Wer emp­
findlich auf Zimtaldehyd reagiert, 
kann plötzlich mit Juckreiz im Mund, 
Hautrötungen oder Unwohlsein Be­
kanntschaft machen. Auch andere Ge­
würze wie Anis, Kardamom, Nelken 
oder Sellerie sind nicht harmlos – sie 
enthalten ätherische Öle, die bei emp­
findlichen Menschen Reaktionen aus­
lösen können. Sellerie gilt dabei als 
besonders starkes Nahrungsmittelall­
ergen.

Alternativen: Vanille und Kakao
Die festlichen Düfte und Zutaten tau­
chen nicht nur in Lebensmitteln auf. 
Adventskränze, Räucherwaren, Kos­
metika oder Raumsprays tragen ihre 
Aromen ebenfalls durch die Woh­
nung. Der Körper wird so auf mehre­
ren Wegen gleichzeitig exponiert.
Wer während der Adventszeit öfter Be­
schwerden bemerkt, sollte die Zutaten 
prüfen und allenfalls einen Allergie­
test machen. Glücklicherweise gibt es 
milde Alternativen wie Vanille oder 
Kakao, die weiterhin festliche Stim­
mung bringen – ohne dass das Fest zur 
Allergieprobe wird. So kann Weih­
nachten duften, funkeln und schme­
cken, ohne dass jemand zu kurz 
kommt oder mit Beschwerden re­
agiert.

/ Dr. med. Petra Becker-Wegerich, 
Ästhetik und Laserzentrum Zürichsee

www.laserepilation.ch

Festliche Aromen 
bringen Freud 
und Leid

Freude herrscht!
Die Augen leuchten von Gross und 
Klein – so soll es sein.
Was lange währt, wird endlich gut, und 
auch die Dorfstrasse und der Bahn­
hofplatz erstrahlen in weihnächt­
lichem Glanz. Danke!

Vroni Heimgartner, Meilen
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Am Montagabend ereignete sich im 
Quartier Wampflen ein Fassaden-
brand. Die sofort ausgerückte Feu-
erwehr konnte den Brand schnell 
unter Kontrolle bringen und Schlim-
meres verhindern.
Im Mehrfamilienhaus kam es am spä­
ten Montagabend im Zwischenraum 
zwischen dem Mauerwerk und der 
aufgesetzten Fassade im Bereich der 
obersten Wohnung zu einem Brand. 
Weil das Feuer innerhalb des mehr­
schichtigen Aussenwandsystems aus­
brach, waren von aussen keine Flam­
men sichtbar. Glücklicherweise wurde 
aber der Rauch rasch bemerkt und die 
Feuerwehr alarmiert. 
Das Mehrfamilienhaus wurde umge­
hend evakuiert, und die betroffenen 
Familien wurden im Vorraum des Hal­
lenbads untergebracht, damit sie nicht 
an der Kälte stehen mussten. Die Feu­
erwehr öffnete Stück für Stück, Meter 
für Meter die Fassade und löschte die 
Brandherde und Glimmendes. Das ei­
gentliche Feuer sei schnell unter Kon­
trolle gewesen, das Öffnen der Fassade 
sei aber eine Fleissarbeit gewesen, die 
etwas Zeit in Anspruch genommen 
habe, sagte Stützpunktkommandant 
Martin Siegrist auf Anfrage. 
Fast alle Bewohner konnten noch in 
der Nacht in ihr Zuhause zurückkeh­
ren. Wegen dem Rauchgeruch musste 
nur die Familie aus der obersten Woh­
nung für mindestens eine Nacht aus­
wärts untergebracht werden. Gemein­
derat Peter Bösch nahm die Familie 
unbürokratisch bei sich und seiner 
Familie auf. «In der Nacht eine Notun­
terkunft zu organisieren ist immer 
schwierig, darum haben wir spontan 
entschieden zu helfen», sagte er. 
Bereits am nächsten Morgen wurde 
dann eine Übergangslösung in einer 
Asylunterkunft der Gemeinde gefun­
den. Da in der Wohnung selber keine 
Schäden entstanden sind, ist zu er­
warten, dass die Familie schnell  
wieder in die eigenen vier Wände  
zurückkehren kann. Die Brandursa­
che wird derzeit von der Polizei abge­
klärt.

/ fho

Fassaden-
brand in der 
Wampflen

Vorläufige Wahlvorschläge für die Erneuerungswahl 
der Mitglieder inkl. Präsident/in der  
Evangelisch-reformierten Kirchenpflege 
für die Amtsdauer 2026 – 2030 
Gestützt auf die Wahlanordnung vom 24. Oktober 2025 sind für die Erneuerungswahl der Evange-
lisch-reformierten Kirchenpflege und deren Präsident/in innert der festgesetzten Frist folgende 
Wahlvorschläge eingereicht worden: 

Evangelisch-reformierte Kirchenpflege (7 Mitglieder, inkl. Präsident/in)
1.	Baumann Erich, 1961, Spitalmanager, Risiweg 2, FDP (bisher)
2.	Bösch Heinz, 1955, pensionierter Heilpädagoge, General-Wille-Strasse 169, parteilos (bisher)
3.	Eck David Nicolas, 1968, Ausbilder FA/Hausmann, Mühlerain 19, parteilos (neu)
4. 	Kuprecht Karolina, 1972, Rechtsanwältin/Dozentin, Bergstrasse 154, parteilos (bisher)
5.	Pfenninger Rudolf, 1959, Elektroingenieur, Alte Landstrasse 6, parteilos (neu)
6.	Picenoni Andrea, 1951, Dr. iur., General-Wille-Strasse 167, parteilos (bisher)
7.	Rissi Ursula, 1959, dipl. Pflegefachfrau, Ormisstrasse 102, parteilos (bisher)

Als Präsident: Picenoni Andrea

Gemäss § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) können innert einer Frist von 7 Tagen, 
bis spätestens 19. Dezember 2025, 11.30 Uhr, die eingereichten Wahlvorschläge geändert oder zu-
rückgezogen werden, oder es können neue Wahlvorschläge beim Gemeinderat (wahlleitende Be-
hörde) Dorfstrasse 100, 8706 Meilen, eingereicht werden. Zur Wahrung dieser Frist müssen die 
Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt bei der wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a 
Abs. 2 Verordnung über die politischen Rechte).

Die Erneuerungswahl der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege Meilen wird gemäss Art. 6 der 
Kirchgemeindeordnung der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Meilen in Verbindung mit 
Art. 160 Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich sowie §§ 
48 ff. GPR an der Urne mit einem gedruckten Wahlzettel durchgeführt. Sofern jedoch mehr Kandi-
dierende vorgeschlagen werden als Sitze zu vergeben sind, findet der Wahlgang mit leerem Wahl-
zettel und Beiblatt statt.

Wählbar ist jedes Mitglied der Landeskirche mit politischem Wohnsitz in der Gemeinde Meilen, das 
über das Schweizer Bürgerrecht oder eine ausländerrechtliche Bewilligung B, C oder Ci verfügt so-
wie das 18. Altersjahr vollendet hat (Art. 20 Abs. 2 der Kirchenordnung der Evangelisch-reformier-
ten Landeskirche des Kantons Zürich). 

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, 
dem Zusatz «bisher», wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, sowie der Partei-
zugehörigkeit zu bezeichnen. Zudem kann der Name angegeben werden, unter dem die Person 
politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname).

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Evangelisch-reformierten Stimmberechtigten 
der Gemeinde Meilen unter Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse unter-
zeichnet sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. 

Formulare für Wahlvorschläge sind bei der Gemeindeverwaltung, Zentrale Dienste, Tel. 044 925 92 
54, E-Mail praesidiales@meilen.ch, erhältlich oder können unter www.meilen.ch (Politik – Wahlen/
Abstimmungen – 8. März 2026) heruntergeladen werden.

Sofern während der Frist von 7 Tagen die bereits eingereichten Wahlvorschläge nicht geändert oder 
zurückgezogen, oder keine neuen Wahlvorschläge eingereicht werden, erfolgt keine weitere Pub-
likation der Wahlvorschläge. Stimmen die Wahlvorschläge nach Ablauf der siebentägigen Frist nicht 
mit den heute veröffentlichten Wählvorschlägen überein, werden die definitiven Wahlvorschläge 
am 9. Januar 2026 amtlich publiziert (§ 53 Abs. 4 GPR).

Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 24. Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026 
statt. 

Gegen diese Publikation kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimm-
rechtssachen bei der Bezirkskirchenpflege Meilen, c/o Andreas Wunderlin, Im Ebnet 24, 8700 Küs-
nacht, erhoben werden (§ 17a Abs. 4 Kirchgengesetz in Verbindung mit Art. 186 Kirchenordnung 
der Evangelisch-reformierten Landeskirche). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-
gründung enthalten.

Im Auftrag der Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Meilen

Gemeinderat Meilen

Joëlle Hilty - 
Lokal vernetzt  
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